
W I R T S C H A F T S P O L I T I K  I M F O K U S

NEUER RAHMEN 
FÜR DIE KÜNFTIGEN 

BEZIEHUNGEN
DAS HANDELS- UND KOOPERATIONSABKOMMEN VON EU UND 

VEREINIGTEM KÖNIGREICH IST EINE STABILE GRUNDLAGE FÜR EINE 
AUCH KÜNFTIG ENGE WIRTSCHAFTLICHE VERBINDUNG



N ach intensiven Verhandlungen haben sich 
die Europäische Kommission und das Ver
einigte Königreich am 24. Dezember 2020 

auf drei Abkommen über die zukünftigen Bezie
hungen geeinigt: Neben einem breiten Handels- 
und Kooperationsabkommen sind dies ein Abkom
men zur Zusammenarbeit bei ziviler Kernenergie 
sowie ein Abkommen zur Informationssicherheit. 
Die Abkommen sind nach Zustimmung des Rates 
der Europäischen Union, Ratifizierung durch das 
Vereinigte Königreich sowie Unterzeichnung durch 
beide Parteien seit dem 1. Januar 2021 bereits vor
läufig anwendbar. Die Prüfung durch das Europäi
sche Parlament soll Anfang 2021 erfolgen. Nach 
seiner Zustimmung kann das Handels- und Koope
rationsabkommen dann ratifiziert und dauerhaft 
angewendet werden. Das Abkommen ist in sich 
ausgewogen, schafft für die Wirtschaftsbeteiligten 
Vorhersehbarkeit und bietet eine gute Grundlage, 
die neue Partnerschaft weiter auszugestalten.
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-
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-

DAS HANDELS- UND KOOPERATIONS
ABKOMMEN BILDET DIE GRUNDLAGE 
FÜR EINE ZUKÜNFTIGE UMFASSENDE 
WIRTSCHAFTSPARTNERSCHAFT 

-
 

Im Handels- und Kooperationsabkommen wurde 
vereinbart, dass für den künftigen Warenhandel 
zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich 
weder Zölle noch Quoten vorgesehen sind – eine 
bislang einmalige Regelung für Freihandelsab
kommen der EU. Die Erhebung von verhältnismä
ßigen Gebühren für Dienstleistungen im Zusammen
hang mit Warenimporten und -exporten (Zollab
fertigung, Kontrolle, Einlagerung etc.) ist allerdings 
möglich. Sofern Unternehmen Zollpräferenzen in 
Anspruch nehmen wollen, werden sie zukünftig 
den Ursprung ihrer Produkte nachweisen müssen. 
Die im Abkommen vorgesehenen Regelungen zur 
Ursprungseigenschaft entsprechen denen moder
ner Freihandelsabkommen der EU.

- 
-
- 
- 

-

ABBILDUNG 1: ECKPUNKTE DER KÜNFTIGEN PARTNERSCHAFT
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-
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EU – GBR Handels- und Kooperationsabkommen

Handel, Wirtschaft, Soziales, Umwelt, Fischerei

Freier, fairer und 
nachhaltiger Handel

Warenhandel, inkl. Zoll- und 
Regulierungszusammenarbeit

Dienstleistungen und 
Investitionen 

Digitaler Handel, Geistiges 
Eigentum, Öffentliches Beschaf
fungswesen

Regeln für offenen und fairen 
Wettbewerb und nachhaltige 
Entwicklung

Konnektivität, 
Nachhaltigkeit, gemeinsame 

Möglichkeiten
Verkehr 

Energie  

Fischerei und natürliche Ressourcen 

Koordinierung der Sozialsysteme 

Unionsprogramme

Thematische Zusammenarbeit

Sicherheit der Bürgerinnen 
und Bürger

Zusammenarbeit im Bereich der 
Strafverfolgung und Justiz 
hinsichtlich Strafsachen

Schutz von Grundrechten und 
personenbezogenen Daten

Datenaustausch

Geldwäschebekämpfung

Neuer Governance-Rahmen für dauerhafte Zusammenarbeit

Geteilte Werte

Partnerschaftsrat

Regelmäßige Überprüfungen

Streitbeilegungs-, Durchsetzungs- und Sanktionsmechanismus

Ggf. einseitige 
Maßnahmen der 

EU

Nicht Teil der 
Verhandlungen

Angemessenheits
beschluss im 
Bereich 
Datenschutz

GBR Drittlands
status für 
gesundheitspoli
zeiliche und 
pflanzenschutz
rechtliche 
Kontrollen 

Äquivalenz
beschluss bei 
Finanzdienst
leistungen

Quelle: Europäische Kommission
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FÜR MAXIMAL 6
 Monate gilt das Vereinigte Königreich 
nicht als Drittstaat im Sinne der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

Faire Wettbewerbsbedingungen waren eine Kern
forderung der EU. Dies spiegelt sich im Abkommen 
in weitreichenden Regelungen wider. Im Bereich 
der staatlichen Beihilfen wurde ein gemeinsamer 
Baukasten von Prinzipien entwickelt. Besonders 
hervorzuheben ist, dass Beihilfen grundsätzlich 
verboten bleiben, Ausnahmen für einzelne Sektoren 
jedoch möglich sind. Im Bereich Arbeits-, Sozial- 
und Umweltstandards wurde ein Rückschrittsver
bot vereinbart. Weder die EU noch das Vereinigte 
Königreich dürfen künftig ihre Schutzniveaus 
unter den zum 1. Januar 2021 geltenden gemeinsa
men Standard absenken, wenn dies wesentliche 
Auswirkungen auf Handel und Investitionen hat. 

-

-

-

FA I R E  W E T T B E W E R B S
B E DI N G U N G E N  WA R E N 
E I N E  K E R N F O R D E R U N G 
D E R  E U.

Bei Verstößen hat die andere Partei die Möglichkeit, 
einseitige Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, um den 
verursachten erheblichen Auswirkungen abzuhel
fen bzw. dem ernsten Risiko einer solchen Auswir
kung entgegenzuwirken, z. B. Strafzölle einzufüh
ren. Das Abkommen enthält auch Vorschriften für 
den Bereich Dienstleistungen. Die Erbringung von 
Dienstleistungen auf dem Gebiet der anderen Ver
tragspartei bleibt grundsätzlich weiterhin möglich; 
die genauen Modalitäten sind jedoch weitestgehend 
abhängig vom jeweiligen nationalen Recht. Zudem 
gilt: Sofern für die Erbringung bestimmter Dienst
leistungen nach dem EU-Binnenmarktrecht oder 
nationalem Recht spezielle Lizenzen oder Geneh
migungen erforderlich sind (z. B. für die Bereiche 
Finanzdienstleistungen, audiovisuelle Medien und 
Energiedienstleistungen), müssen die Genehmigun
gen zukünftig von Behörden der EU bzw. der Mit
gliedstaaten ausgestellt sein; britische Genehmigun
gen werden nicht mehr anerkannt. Der gegenseitige 
Zugang zum Markt für öffentliche Beschaffungen 
bleibt gewährleistet. Damit ist sichergestellt, dass 
Bieter aus der EU im Vereinigten Königreich in Ver
gabeverfahren nicht schlechter gestellt werden kön
nen als heimische Bieter – und umgekehrt.

-
-
-

-

-

-

-
-
-

-
-

In Bezug auf die Übermittlung personenbe
zogener Daten in das Vereinigte Königreich haben 
sich beide Seiten im Partnerschaftsabkommen auf 
eine Übergangslösung verständigt. Danach gilt das 
Vereinigte Königreich ab dem 1. Januar 2021 für 

-

maximal sechs Monate nicht als Drittstaat im Sinne 
der Datenschutz-Grundverordnung der EU (DSGVO), 
bis die EU eine Entscheidung über die Angemessen
heit der Datenschutzregeln des Vereinigten König
reichs getroffen hat. 

-
-

-
-

-

-

-

-
-

-
-

- 

 

-
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IN KÜRZE
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Auch im 
Energiebereich 
wurden Verein
barungen für 
eine weiterhin 
enge Zusam
menarbeit 
getroffen.

Auch die Bereiche Energie und Verkehr sind, 
anders als in klassischen Freihandelsabkommen, 
vom Handels- und Kooperationsabkommen erfasst. 
So wurde im Bereich Energie eine auch zukünftig 
enge Kooperation u. a. durch Verbindung der Strom- 
und Gashandelssysteme und gegenseitige Garantien 
zur Versorgungssicherheit vereinbart. Im Bereich 
Luftverkehr sind durch die Vereinbarung bestimm
ter Verkehrsrechte weiterhin Flüge aus dem Ver
einigten Königreich in die EU und zurück möglich. 
Die EU-Mitgliedstaaten können zusätzlich durch 
bilaterale Vereinbarungen mit dem Vereinigten 
Königreich Landungen zur Erbringung von Fracht
flügen in Drittstaaten ermöglichen. 

Ü B E R G A N G S R EG E LU N G 
Z U M  DAT E N S C H U T Z 
V E R E I N B A RT

Beim Straßengüterverkehr sind weiterhin direk
te Beförderungen nach und aus dem Vereinigten 
Königreich möglich; zudem erlaubt sind bis zu zwei 
zusätzliche Beförderungen innerhalb des jeweili
gen Rechtsraums in den ersten sieben Tagen nach 
Entladung.

In Bezug auf die Koordinierung der Sozial
rechtssysteme spiegelt das Abkommen die euro
parechtlichen Vorschriften fast vollständig wider. 
Nicht aufgenommen sind unter anderem Familien
leistungen wie Elterngeld und Kindergeld, Pflege
leistungen sowie der Export von Arbeitslosengeld. 
Das Abkommen enthält zudem die Möglichkeit 
für die EU-Mitgliedstaaten, die bisher geltenden 



sozialrechtlichen Entsenderegeln gegenüber dem 
Vereinigten Königreich noch weitere 15 Jahre 
anzuwenden. Entsendungen wären damit – zu 
den bestehenden Bedingungen – möglich. Verein
bart wurden zudem weitere Kooperationen und  
Datenaustausch im Bereich der Strafverfolgung 
und Justiz hinsichtlich Strafsachen sowie – gegen 
Gebühr – die Teilnahme des Vereinigten König
reichs an bestimmten Unionsprogrammen, wie z. B. 
dem Forschungsförderungsprogramm Horizon 
Europe und dem Erdbeobachtungsprogramm Co
pernicus. Eine Einigung über die weitere Teilnahme 
des Vereinigten Königreichs am Austauschpro
gramm Erasmus+ wurde nicht erzielt.

 
 

-

-

-

-

V E R B I N D L IC H E R 
M EC H A N I S M U S  Z U R 
S T R E I T B E I L EG U N G 
V E R E I N B A RT

Für fast das gesamte Abkommen gilt ein ver
bindlicher, durchsetzungskräftiger Streitbeile
gungsmechanismus. Ausnahmen davon bestehen 
unter anderem für den Bereich der vergleichbaren 
Wettbewerbsregeln, für den ein spezifischer Me
chanismus vorgesehen ist. Unternehmen können 
sich zudem weiterhin an die jeweiligen nationalen 
Gerichte wenden.

-
-

-

ZUKÜNFTIGES VERHÄLTNIS UNTERSCHEIDET 
SICH GRUNDLEGEND VON BRITISCHER TEIL
NAHME AM EU-BINNENMARKT

-

Trotz weitreichender Regelungen wird sich das zu
künftige Verhältnis zum Vereinigten Königreich 
grundlegend von der britischen Teilnahme am EU-
Binnenmarkt unterscheiden. Europäische und bri
tische Unternehmen müssen sich daher auf um
fangreiche Änderungen seit dem 1. Januar 2021 
einstellen. Obwohl das Handels- und Kooperations
abkommen eine Zusammenarbeit der Behörden 
und die Möglichkeit vereinfachter Zollverfahren 
vorsieht, müssen Warenlieferungen in und aus dem 
Vereinigten Königreich zukünftig grundsätzlich 
Zollformalitäten durchlaufen. Für Unter

-

-
-

-

-
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nehmen sowie die Zollverwaltungen der EU-Mit
gliedstaaten und des Vereinigten Königreichs ent
steht hierdurch zukünftig ein erheblicher zusätz
licher Aufwand. Das Vereinigte Königreich hat zur 
Erleichterung der Warenflüsse Zollkontrollen für 
Importe erst nach und nach in drei Stufen einge
führt: Seit dem 1. Januar 2021 können Zollerklärung 
und -abführung für Importe aus der EU bis zu sechs 
Monate aufgeschoben werden. Das gilt aber nur für 
speziell zugelassene Unternehmen und Warengrup
pen, die nicht besonderer Überwachung unterlie
gen; ab dem 1. April 2021 werden gesundheitspoli
zeiliche und pflanzenschutzrechtliche Kontrollen 
eingeführt. Vollständige Zoll- und Grenzkontrollen 
soll es für EU-Waren dann ab dem 1. Juli 2021 geben.

-
-
-

-

-
-
-

-

-

-
-
-

-
-
-
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AB DEM  

1.7.2021
 gibt es vollständige Zoll- und 
Grenzkontrollen für EU-Waren 
im Vereinigten Königreich.

Für Mehrwertsteuerzwecke gilt das Vereinigte Kö
nigreich (ohne Nordirland) zukünftig als Drittstaat 
im Sinne der EU-Mehrwertsteuerrichtlinie. Dies 
bedeutet, dass Unternehmen zukünftig bei Einfuh
ren aus dem Vereinigten Königreich in die EU neben 
Zöllen auch Mehrwert- und Verbrauchssteuern ab
zuführen haben. Ausfuhren aus der EU in das Ver
einigte Königreich sind fortan von der EU-Mehr
wertsteuer befreit, unterliegen jedoch ggf. einer 
britischen Einfuhrumsatzsteuer. Auch hierfür gelten 
zunächst die oben genannten Erleichterungen des 
britischen Dreistufenmodells. Für Zoll- und Mehr
wertsteuerverfahren, die in der EU oder dem Ver
einigten Königreich vor dem Ende der Übergangs
zeit begonnen wurden und die am 31.12.2020 noch 
nicht abgeschlossen sind, gewährt das Austritts
abkommen Rechtssicherheit: Die Verfahren werden 
auch über den 31.12.2020 hinaus nach dem bis da
hin geltenden Recht fortgeführt, bis sie beendet sind.

VERÄNDERTE STEUERLICHE  
REGELUNGEN FÜR 
EIN- UND AUSFUHREN
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Weitere Veränderungen erwarten Unternehmen in 
Bezug auf Konformitätsbewertungen von Industrie
produkten, d. h. Kalibrierungen, Prüfungen, Zerti
fizierungen und Inspektionen. Wer seine Produkte 
bislang von britischen Konformitätsbewertungs
stellen bewerten ließ oder Zulassungen von briti
schen Behörden besaß, muss seine Produkte ent
weder von einer entsprechenden Stelle in der EU 
neu zertifizieren lassen oder sein bisheriges Dos
sier von der britischen Stelle auf eine Stelle in der 
EU übertragen lassen, um diese Produkte weiterhin 
in der EU vertreiben zu können. Dies betrifft u. a. 
die Hersteller und Händler von Medizinproduk
ten, Arzneimitteln, Kfz, Maschinen, persönlicher 
Schutzausrüstung und Chemikalien. Unternehmen 
müssen zudem die Etikettierung und/oder Kenn
zeichnung ihrer Produkte anpassen, wenn diese  
z. B. bislang einen Verweis auf britische Stellen ent
hielt. Für Waren, die vor dem 31. Dezember 2020 in 
der EU oder dem Vereinigten Königreich in den 
Verkehr gebracht wurden, schafft das Austrittsab
kommen Bestandsschutz: Die Waren dürfen im 
jeweiligen Land weiterhin angeboten werden, bis 
sie ihren Endnutzer erreichen.

IN KÜRZE

Eine automa
tische Anerken
nung britischer 
Zertifizierungen 
und Zulassungen 
von Industriepro
dukten gibt es in 
der EU zukünftig 
nicht mehr.

S P E Z I E L L E S  B R I T I S C H E S 
L A B E L  „U KC A“ F Ü R 
I N D U S T R I E P R O D U K T E

Auch wer Industrieprodukte aus der EU in das 
Vereinigte Königreich exportieren will, muss sich 
auf Veränderungen einstellen: Zum 1. Januar 2021 
führte das Vereinigte Königreich ein eigenes Kon



formitätslabel „UKCA“ (United Kingdom Confor
mity Assessed) ein, das für die meisten Industrie
produkte gelten soll. Im Rahmen einer verlängerten 
Übergangsfrist können Unternehmen ihre Produk
te noch bis zum 31. Dezember 2021 mit CE-Kenn
zeichnung auf den britischen Markt bringen – vo
rausgesetzt, das der Kennzeichnung zu Grunde 
liegende EU-Recht hat sich seit dem 1. Januar 2021 
nicht geändert. 

S E K TO R S P E Z I F I S C H E 
M I T T E I LU N G E N 
F Ü R  U N T E R N E H M E N 
B L E I B E N  G Ü LT IG .

Um Unternehmen eine Hilfestellung zu geben, hat 
die Europäische Kommission am 9. Juli 2020 eine 
Mitteilung zur Vorbereitung auf das Ende des Über
gangszeitraums zwischen der Europäischen Union 
und dem Vereinigten Königreich sowie an die 100 
sektorspezifische Mitteilungen veröffentlicht, wel
che weiterhin ihre Gültigkeit behalten.

Ein Überblick über diese Mitteilungen sowie 
weitergehende Hinweise sind auf der Webseite des 
BMWi zu finden.  www.bmwi.de/brexit

AUSTRITTSABKOMMEN UND DAS 
NORDIRLANDPROTOKOLL WEITERHIN  
ANWENDBAR 

Neben dem Handels- und Kooperationsabkom
men bleiben auch das zum 1. Februar 2020 in Kraft 
getretene Austrittsabkommen und das Protokoll 
zu Irland und Nordirland („Nordirlandprotokoll“) 
weiterhin anwendbar. Das Austrittsabkommen 
regelt dauerhaft wichtige Fragen wie Rechte der 
Bürgerinnen und Bürger, finanzielle Fragen sowie 
das Verhältnis zwischen Irland und Nordirland. Es 
bleibt durch die neu ausgehandelten Abkommen 
unberührt und gilt weiter. Im Nordirlandprotokoll 
wurde vereinbart, dass bestimmte EU-Regeln in 
Bezug auf Industrie- und Agrargüter in Nordirland 
weiterhin Anwendung finden. Dies betrifft ca. 300 
Richtlinien und Verordnungen aus dem Industrie- 
und Agrargüterbereich, aber auch EU-Beihilfen- 
und Wettbewerbsregeln sowie den EU-Zollkodex. 
Die damit zusammenhängenden Kontrollen wer
den von britischen Behörden an den Zugangs
punkten zur Irischen Insel durchgeführt; Kontrollen 
an der Landgrenze zwischen der Republik Irland 
und Nordirland sollen nicht stattfinden. Nordirland 
verbleibt damit de facto auch nach dem 1.1.2021 im 
EU-Binnenmarkt.
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3 FR AGEN AN
PROF. DR. LISANDRA FLACH

LEITERIN DES IFO ZENTRUMS FÜR AUSSEN
WIRTSCHAFT UND PROFESSORIN DER LUDWIG-

MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN
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WIE GRAVIEREND SIND DIE ÖKONOMISCHEN 
SCHÄDEN DES BREXIT FÜR DIE EU UND DAS 
VEREINIGTE KÖNIGREICH?
Die langwierigen Verhandlungen haben bereits 
großen Schaden angerichtet. Zunächst einmal 
leiden die Briten besonders stark, denn die briti
sche Wirtschaft ist stärker von Gütern aus der 
EU abhängig als andersherum. Aber auch für die 
EU und Deutschland sind die Folgen gravierend; 
allerdings haben Unternehmen im Handel mit 
dem Vereinigten Königreich den Brexit größten
teils antizipiert.

WIE SEHEN SIE DIE ZUKUNFT DER HANDELS
BEZIEHUNGEN ZWISCHEN DEM VEREINIGTEN 
KÖNIGREICH UND DEUTSCHLAND? 
Der Handel zwischen Deutschland und dem Ver
einigten Königreich geht tendenziell seit dem 
Brexit-Referendum zurück. Dennoch ist die Wirt
schaftsbeziehung zwischen beiden Ländern 
sehr eng und das wird auch so bleiben. Für die 
EU beendet der Brexit eine über 50 Jahre lange 
Periode der Vertiefung politischer Integration. 
Der Austritt kann auch zu neuen Machtver
hältnissen innerhalb der EU führen. Jedenfalls 
werden wir die Folgen lange spüren. 

ZEIGT DER BREXIT NEBEN CORONA, DASS ES 
RICHTIG WÄRE, TEILE DER PRODUKTION NACH 
DEUTSCHLAND ZURÜCKZUHOLEN, UM INTER
NATIONALE ABHÄNGIGKEITEN ZU VERRINGERN? 
Das halte ich nicht für eine geeignete Lösung, um 
Handelsbeziehungen zu entspannen. Eine Rück
verlagerung der Produktion würde zu Kostenstei
gerungen und Einkommensverlusten führen. Sie 
würde uns nicht gegen Schocks wappnen – unter 
Umständen wären wir sogar anfälliger dafür. 
Dies wäre das Gegenteil von dem, was wir brau
chen: Wir sollten Risiken möglichst breit streuen, 
indem wir die Lieferketten diversifizieren.

3 FR AGEN AN

http://www.bmwi.de/brexit


Die oben dargestellten Veränderungen für Un
ternehmen, wie z. B. erforderliche Neu- oder Um
zertifizierungen für Produkte, gelten daher nicht 
in Bezug auf Nordirland. Sofern erforderlich, müs
sen Waren die europäische CE-Kennzeichnung, 
nicht die britische UKCA-Kennzeichnung auf
weisen. Es gelten die gleichen Mehrwert- und Ver
brauchssteuerregelungen wie in der EU. Britische 
Vorschriften können nur auf Einfuhren aus Dritt
staaten oder aus dem restlichen Vereinigten König
reich angewendet werden, sofern nicht das Risiko 
besteht, dass diese Waren in den EU-Binnenmarkt 
gelangen.

-
- 

-

-
- 

-
-

STUDIE: DEUTSCHE WIRTSCHAFT 
HAT BREXIT-AUSWIRKUNGEN BEREITS 
ANTIZIPIERT

Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Austritts 
des Vereinigten Königreichs aus dem EU-Binnen
markt sind mit einem umfassenden Freihandels
abkommen wesentlich geringer, als es in einem 
No-Deal-Szenario der Fall gewesen wäre. Das zeigt 
eine Aktualisierung der Studie „Ökonomische 
Effekte eines „Brexit“ auf die deutsche und euro
päische Wirtschaft“ aus dem Jahr 2017, die das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
beim Münchener ifo-Institut in Kooperation mit 
dem Kieler Institut für Weltwirtschaft in Auftrag 
gegeben hat. 
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W I R T S C H A F T S P O L I T I K  I M F O K U S

Die Studie untersucht die wirtschaftlichen Auswir
kungen des Austritts des Vereinigten Königreichs 
aus der EU in zwei Szenarien: Mit einem tiefen und 
umfassenden Abkommen über das zukünftige 
Verhältnis sowie ohne ein Abkommen. Das zugrun
de gelegte Szenario eines umfangreichen Abkom
mens wurde noch im Vorfeld des Abschlusses der 
Verhandlungen zum Handels- und Kooperations
abkommen entwickelt. Nach der Studie wird das 
reale Bruttoinlandsprodukt langfristig durch den 
Brexit in Deutschland um 0,14 % (entspricht rund 
4,9 Milliarden Euro insgesamt bzw. 71 Euro pro 
Kopf) sinken, in der EU um 0,16 % und im Vereinig
ten Königreich um 0,95 %. Ohne ein Abkommen 
hätte der Effekt auf das Bruttoinlandsprodukt im 
Vereinigten Königreich langfristig bei -3,37 %, in 
Deutschland bei -0,53 % (entspräche rund 18 Milli
arden Euro bzw. 265 Euro pro Kopf) und in der EU 
bei -0,62 % gelegen.

Die Ergebnisse der Studie deuten zudem 
darauf hin, dass sich deutsche Unternehmen in 
Antizipation des Brexits bereits zum Teil aus dem 
britischen Markt zurückgezogen haben, denn der 
deutsche Handel mit dem Vereinigten Königreich 
ist seit einigen Jahren rückläufig. Der Anteil von 
Exporten in das Vereinigte Königreich an den deut
schen Gesamtexporten ist von circa 8 % im Jahr 
2015 auf 6,5 % im Jahr 2019 gefallen. Besonders be
trifft das den Fahrzeugbau und den Chemiesektor.

ABBILDUNG 2: ERWARTETE EFFEKTE DES BREXIT AUF DAS DEUTSCHE BIP

Veränderungen gegen Vorjahr in %

Quellen: ifo Institut München, Institut für Weltwirtschaft Kiel

ABBILDUNG 2: ERWARTETE EFFEKTE DES BREXIT AUF DAS DEUTSCHE BIP

Veränderungen gegen Vorjahr in %



ABBILDUNG 3: DEUTSCHER HANDEL MIT DEM VK – EIN- UND AUSFUHR VON GÜTERN UND 
DIENSTLEISTUNGEN

Handelsdaten gemäß Zahlungsbilanz

Quellen: Bundesbank. Eigene Darstellung

Ein Teil der Exporte, die bislang ins Vereinigte 
Königreich gingen, wird durch erhöhte Exporte 
in andere EU-Länder oder in Drittländer (hier vor 
allem China und die USA) kompensiert. Der Anteil 
der Importe aus dem Vereinigten Königreich an den 
deutschen Gesamtimporten ist von 4,4 % im Jahr 
2015 auf 3,7 % im Jahr 2019 gefallen, mit den stärks
ten Rückgängen im Chemiesektor und bei Mineral
ölprodukten. Die abnehmende Bedeutung von 
diesen Importen liefert einen Anhaltspunkt dafür, 
dass deutsche Unternehmen für einen Teil ihrer 
Zulieferungen bereits auf andere Länder ausgewi
chen sind.
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I M F O K U S W I R T S C H A F T S P O L I T I KW I R T S C H A F T S P O L I T I K  I M F O K U S

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Auswir
kungen auf das deutsche BIP auf Grund von Anti
zipationseffekten bereits vollständig realisiert sein 
könnten. Der Anpassungsprozess der Handelsver
flechtungen wäre damit bereits größtenteils voll
zogen. Die unmittelbaren Effekte auf Handelsver

flechtungen ab Januar 2021 dürften damit entspre
chend geringer ausfallen als allgemein befürchtet. 

Die Studie zeigt zudem, dass keine starken 
Lieferabhängigkeiten deutscher Produzenten vom 
Vereinigten Königreich bestehen, denn nur 5 % der 
Produkte, die deutsche Unternehmen aus maximal 
fünf Ländern beziehen, stammen aus dem Vereinig
tes Königreich. Insgesamt deutet dies darauf hin, 
dass der deutsche Handel gut diversifiziert ist.

MEHR ZUM THEMA

Weitere Informationen und Ansprechpartner: 
Brexit Info-Telefon: 030-340 6065 61
brexit@buergerservice.bund.de

t1p.de/Brexit-Informationen
t1p.de/GTAI-Special-Brexit
www.ihk.de/brexit
t1p.de/UK-Relations
t1p.de/BDI-Brexit

KONTAKT 
DR. RIEKE ARENDT & CHARLOTTE MASSENBERG
Referat: Beziehung zu EU-Mitgliedstaaten 
(außer Skandinavien, Bulgarien und Rumänien) 

schlaglichter@bmwi.bund.de
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